
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/12/15 6Ob268/99a,
6Ob57/00a, 1Ob348/99d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1999

Norm

UVG §2 Abs2 Z2

Rechtssatz

Die Übernahme der Minderjährigen im Wohnungsverband ihrer Großmutter und die rechtliche Gestaltung als Fall

einer Obsorgeübertragung von der Mutter auf die Großmutter sind daher gerade keine "Maßnahme der vollen

Erziehung", sollte doch eine solche durch die Belassung des Kindes innerhalb der Familie (im weiteren Sinn) geradezu

vermieden werden.
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